drucken

| Neueingabe I

Name der Schule

Name des Geldinstituts der Schule

Stral3e, Hausnummer Konto-Nr. Bankleitzahl
PLZ, Ort Telefonnummer der Schule
Regierungsbezirk Schul-Nr.

An die Wichtig:

Bayerische Landesanstalt fur Landwirtschaft
Abteilung Férderwesen und Fachrecht
Menzinger Stral3e 54

80638 Minchen

Dieser Antrag einschliel3lich der Anla-
ge ,Teilnehmerliste* muss bis spates-
tens 15. Juni 2012 der LfL vorliegen.

Der Verwendungsnachweis muss bis spates-
tens 31. Juli 2012 der LfL vorliegen.

Antrag auf Férderung von Imkern an Schulen

Anlage: Teilnehmerliste des Wahlkurses Imkerei

Ich beantrage zur Forderung unseres Wahlkurses Imkerei im Schuljahr 2011/2012 einen Zuschuss

von bis zu 300 €.

Name der Schulleitung

Name der Kursleitung

Telefonnummer Kursleitung

E-Mail Kursleitung

Name und Zielsetzung des Wahlkurses:

Erklarungen der Schulleitung:

Der oben aufgefiihrte Wahlkurs beschéftigt sich regelméafig und tberwiegend mit dem Thema Imke-
rei. Die Teilnehmer erhalten theoretische und praktische Anleitungen rund um das Bienenjahr. Eine
entsprechende Grundausstattung zu Demonstrationszwecken ist vorhanden.

Anzahl der derzeit vorhandenen Bienenvolker an der Schule:

Anzahl der Teilnehmer im Wahlkurs Imkerei:




Mir ist bekannt, dass

- nur Ausgaben bericksichtigt werden kénnen, die im Schuljahr 2011/2012 entstanden sind.

- die Schule fur diese Malinhahme keine anderweitigen Férderungen aus staatlichen Mitteln bean-
tragen darf.

- eine Forderung nur im Rahmen verfligbarer Haushaltsmittel erfolgen kann und kein Rechtsan-
spruch auf Férderung besteht.

- die allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung
(ANBest-P) Anwendung finden.

- mit einer Kirzung bis hin zum vollstandigen Verlust bzw. bis hin zur vollstandigen Rickforderung
der Zuwendung zu rechnen ist, wenn

= die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstandige Angaben erwirkt wird,
» nicht férderfahige Ausgaben geltend gemacht werden,
= Mittel zweckwidrig verwendet werden,

= gegen Auflagen und Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Erhalt der Férderung ver-
stofRen wird

= oder ein vergleichbar schwerwiegender anderer Grund vorliegt.

- im Falle der Ruckforderung von Fordermitteln ist der erhaltene Forderbetrag ab dem Tag der
Auszahlung bis zur Ruckzahlung mit sechs Prozent jahrlich zu verzinsen.

- die Angaben im Antrag, und in den erganzenden Unterlagen/Nachweisen subventionserheblich
im Sinne des § 264 StGB i. V. m. Art. 1 des Bayer. Subventionsgesetzes, § 2 des Subventions-
gesetzes sind bzw. wegen Subventionsbetrug bestraft wird,

= wer Uber subventionserhebliche Tatsachen unrichtige, unvollstdndige Angaben macht oder
= den Subventionsgeber tber subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasst.
- die Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft, das Bayerische Staatsministerium fir Erndh-

rung, Landwirtschaft und Forsten und der Bayerische Oberste Rechnungshof das Recht haben,
die Voraussetzungen fiir die Gewahrung des Zuschusses zu prifen und Auskiinfte einzuholen.

Ich verpflichte mich

- unverziglich mitzuteilen, wenn sich die fur die Férderung maf3geblichen Umstande, insbesonde-
re die Voraussetzungen fur den unten aufgefiihrten Vertragsabschluss &ndern oder wegfallen.

- Unterlagen, die fur die Festsetzung der Forderung von Bedeutung sind, fir Zwecke der Prifung
fanf Jahre lang aufzubewahren.

Die Angaben in diesem Antrag und seiner Anlage sind die Grundlage fur die oben genannte For-
dermalRnahme. Ich bestétige, dass die Angaben richtig und vollstandig sind.

Der Antrag kann nur berticksichtigt werden, wenn er vollstandig und rechtzeitig, spatestens bis zum
Ende der Antragsfrist am 15. Juni 2012 bei der LfL eingegangen ist.

Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31. Juli 2012 der LfL vorliegen.

Von den Verpflichtungen und Hinweisen im ,Merkblatt zum Imkern an Schulen 2012%, den allgemei-
nen Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P) sowie den ,Rechts-
vorschriften zum Subventionsgesetz® habe ich Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift der Kursleitung

Ort, Datum Unterschrift der Schulleitung




| Anlage , Teilnehmerliste*

| Wahlkurs Imkerei im Schuljahr 2011/2012

Lfd.
Nr.

Name und Vorname

Klasse




Stand: 1. Januar 2010

Allgemeine Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projektforderung

(ANBest-P)

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erlauterungen. Die Nebenbestim-
mungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdricklich
etwas Anderes bestimmt ist.

Inhaltsibersicht:

SR N g R 0N~

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Nachtréagliche ErmaRigung der Ausgaben oder Anderung der Finanzierung
Vergabe von Auftrdgen

Zur Erflllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstande
Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfangers

Nachweis der Verwendung

Prifung der Verwendung

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Die Zuwendung darf nur zur Erfullung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks ver-
wendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfangers sind als De-
ckungsmittel fur alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Ausgaben einzuset-
zen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zu-
sammenhangenden Ausgaben mit einer Ubersicht tber die beabsichtigte Finanzierung) ist
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansatze dirfen um bis zu 20 v.H.
Uberschritten werden, soweit die Uberschreitung durch entsprechende Einsparungen bei an-
deren Einzelansatzen der zuwendungsfahigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht
die Uberschreitung eines Einzelansatzes auf behordlichen Bedingungen oder Auflagen, ins-
besondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses
des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zuléssig. Im Ubrigen sind Uber-
schreitungen zulassig, wenn sie der Zuwendungsempfanger voll aus eigenen Mitteln tragt. Die
Satze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

Durfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sachliche Verwaltungsausgaben
geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers Uberwiegend
aus Zuwendungen der offentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfanger seine
Beschaftigten nicht besserstellen als vergleichbare Staatsbedienstete; héhere Entgelte als
nach dem TV-L sowie sonstige iber- und auRertarifliche Leistungen dirfen nicht gewahrt wer-
den.

Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von
zwei Monaten nach der Auszahlung fur fallige Zahlungen bendétigt wird. Die Anforderung jedes
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im
Ubrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:

bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung' jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungs-
empfangers,

bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zu-
wendungsempfangers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch meh-
rere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwen-
dungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

' Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt.

1
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1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung durfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder
bewirkt werden, soweit dies allgemein Ublich oder durch besondere Umstande gerechtfertigt
ist.

1.6 Die Bewilligungsbehérde behalt sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung fir die Zu-
kunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

Nachtrigliche ErmiBigung der Ausgaben oder Anderung der Finanzierung

2.1 ErmaRigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwen-
dungsfahigen Ausgaben, erhéhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel
hinzu, so ermaRigt sich die Zuwendung

2.1.1  bei Anteilfinanzierung® anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangers,

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung” um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe
Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen
Land gefordert, wird Nr. 2.1.1 sinngemaf angewendet.

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Férderung desselben Zuwendungszwecks)
nur, wenn sich die zuwendungsfahigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um
mehr als 500 € andern.

3. Vergabe von Auftragen

Bei der Vergabe von Auftragen zur Erflllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschrif-
ten zu beachten:

3.1 Bei der Vergabe von Auftragen fir Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bau-
leistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 12,

3.2 Bei der Vergabe von Auftragen flur Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung fur
Leistungen Teil A (VOL/A) Abschnitt 14,

3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfanger zur Anwendung von Verga-
bevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer je-
weils geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben un-
berihrt.

3.4 Die Richtlinien fiir die Bertcksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrage — Spataussiedler, Werkstatten fur Behinderte und Blindenwerkstatten, Verfolgte —
(Bevorzugten-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung®.

3.5 Die Mittelstandsrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils gel-
tenden Fassung®.

3.6 Die Um\AéeItrichtIinien Offentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden
Fassung'.

3.7 Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finan-
zierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € be-
tragt, es sei denn, der Zuwendungsempfanger ist aus anderen Grinden verpflichtet, die Ver-
gabebestimmungen zu beachten. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes)
Darlehen gewahrt, kann dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden.

Zur Erfullung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstande

4.1 Gegenstande, die zur Erfullung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden,
sind fur den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfaltig zu behandeln. Der Zuwendungs-

Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt

Bekanntmachung der Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil A - Ausgabe 2006 - vom 20. Marz 2006
(Bundesanzeiger Nr. 94a vom 18. Mai 2006).

Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsordnung fiir Leistungen (VOL) - Ausgabe 2006 - vom 6. April 2006 (Beilage Nr. 100a zum
Bundesanzeiger vom 30. Mai 2006, Berichtigung vom 7. Juni 2006, Bundesanzeiger Nr. 109 vom 13. Juni 2006).

5 Derzeit gelten die Richtlinien vom 30. November 1993 (StAnz Nr. 48, AlIMBI S. 1308), geandert durch Bekanntmachung der Bayerischen
Staatsregierung vom 13. September 1994 (StAnz Nr. 37, AlIMBI S. 767) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AlIMBI S. 666).

Derzeit gelten die Richtlinien vom 4. Dezember 1984 (StAnz Nr. 49), gedndert durch Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom
19. April 1994 (StAnz Nr. 16, AlIMBI S. 331) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AlIMBI S. 666).

Derzeit gelten die Richtlinien vom 28. April 2009 (AlIMBI S. 163, StAnz Nr. 19).
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4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

Stand: 1. Januar 2010

empfanger darf Gber sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bin-
dung nicht anderweitig verfiigen.

Der Zuwendungsempfanger hat ganz oder Uberwiegend zu Lasten nicht riickzahlbarer Zu-
wendungen beschaffte Gegenstande, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 € (ohne
Umsatzsteuer) Ubersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Grinden der Staat Ei-
gentimer ist oder wird, sind die Gegenstande in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfiangers

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, unverziglich der Bewilligungsbehérde anzuzei-
gen, wenn

er nach Vorlage des Finanzierungsplans — auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises —
weitere Zuwendungen fir denselben Zweck bei anderen o6ffentlichen Stellen beantragt oder
von ihnen erhalt oder wenn er — ggf. weitere — Mittel von Dritten erhalt,

der Verwendungszweck oder sonstige fiir die Bewilligung der Zuwendung mafgebliche Um-
stande sich andern oder wegfallen,

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht
zu erreichen ist,

die abgerufenen oder ausgezahlten Betrage nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszah-
lung verbraucht werden kénnen,

zu inventarisierende Gegenstande innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend
dem Zuwendungszweck oder nicht mehr benétigt werden,

ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eréffnet wird.
Nachweis der Verwendung

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfullung des Zuwen-
dungszwecks, spatestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum fol-
genden Monats, der Bewilligungsbehérde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwen-
dungsbestatigung, VV Nr. 10.2, 10.3).

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmafRigen Nach-
weis.

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Ein-
zelnen darzustellen.

In dem zahlenmaRigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der
Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Diritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis mus-
sen Tag, Empfanger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein.
Soweit der Zuwendungsempfanger die Moglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Um-
satzsteuergesetzes hat, dirfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) beriicksichtigt
werden.

Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) tber die Einzel-
zahlungen und die Vertrage Uber die Vergabe von Auftragen vorzulegen.

Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbe-
richt und einem zahlenmafRligen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und
Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzu-
stellen sind.

Die Belege missen die im Geschaftsverkehr Ublichen Angaben und Anlagen enthalten, die
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfanger, Grund und Tag der Zahlung, den
Zahlungsbeweis und bei Gegenstanden den Verwendungszweck. Aullerdem mussen die Be-
lege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das
gilt entsprechend fir den Nachweis von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu
bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren
worden ist und die Angaben mit den Blichern und gegebenenfalls den Belegen Ubereinstim-
men.
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6.2 Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genigt eine Verwendungsbestatigung mit dem
in Muster 4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen.

6.3 Der Zuwendungsempfanger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Vertrage — auch im
Falle der Verwendungsbestatigung —, alle sonst mit der Férderung zusammenhangenden Un-
terlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) sowie im Falle des Nachweises bzw. der Bestatigung der Ver-
wendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der
Verwendungsbestatigung funf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach
steuerlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur
Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentrager verwendet werden. Das Aufnahme- und
Wiedergabeverfahren muss den Grundsatzen ordnungsgemafer Buchfiihrung oder einer in
der offentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.

6.4 Darf der Zuwendungsempfanger zur Erfullung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiter-
leiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegeniber zu erbringenden Verwendungs-
und Zwischennachweise bzw. -bestdtigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis
nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungsbestatigung nach Nr. 6.2 beizufiigen.

Priifung der Verwendung

71 Die Bewilligungsbehorde ist berechtigt, Blicher, Belege und sonstige Geschéaftsunterlagen
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch o6rtliche Erhebungen zu prifen oder
durch Beauftragte prifen zu lassen. Der Zuwendungsempfanger hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskiinfte zu erteilen. In den Fallen der Nr. 6.4 sind
diese Rechte der Bewilligungsbehdrde auch dem Dritten gegenlber auszubedingen.

7.2 Unterhalt der Zuwendungsempfanger eine eigene Prifungseinrichtung, ist von dieser der
Verwendungsnachweis vorher zu prifen und die Prifung unter Angabe ihres Ergebnisses zu
bescheinigen.

7.3 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfangern zu prifen (Art. 91
BayHO).
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-

rensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung fur die
Vergangenheit zurickgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist.

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstdndige Angaben erwirkt worden ist,
8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr fir den vorgesehenen Zweck verwendet wird,

8.2.3 eine auflosende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachtragliche Ermagigung der Ausgaben oder
Anderung der Finanzierung nach Nr. 2).

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung fir die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwen-
dungsempfanger

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfiillung des Zuwendungszwecks verwen-
det oder

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfiillt, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5)
nicht rechtzeitig nachkommt.

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. fir das Jahr nach MaRgabe des Art. 49a Abs. 3
BayVwVfG zu verzinsen.

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfillung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurickgenommen oder widerru-
fen, so kdnnen fir die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung
ebenfalls Zinsen in Hohe von 6 v.H. fir das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig ein-
zusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwV{G).

: >

(ANBest-P)
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Rechtsvorschriften zum Subventionsgesetz

1. Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBI |
S.3322), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
22.08.2006 (BGBI. | S. 1970)

§ 264

Subventionsbetrug

()

)

®)
(4)

®)

Mit Freiheitsstrafe, bis zu finf Jahren oder mit

Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einer fur die Bewilligung einer Subventi-
on zustandigen Behorde oder einer ande-
ren in das Subventionsverfahren einge-
schalteten Stelle oder Person (Subventi-
onsgeber) (ber subventionserhebliche
Tatsachen fiir sich oder einen anderen
unrichtige oder unvollstdndige Angaben
macht, die fur ihn oder den anderen vor-
teilhaft sind,

2. einen Gegenstand oder eine Geldleis-
tung, deren Verwendung durch Rechts-
vorschriften oder durch den Subventi-
onsgeber im Hinblick auf eine Subvention
beschrankt ist, entgegen der Verwen-
dungsbeschrankung verwendet,

3. den Subventionsgeber entgegen den
Rechtsvorschriften tiber die Subventions-
vergabe Uber subventionserhebliche Tat-
sachen in Unkenntnis lasst oder

4. in einem Subventionsverfahren eine
durch unrichtige oder unvollstandige An-
gaben erlangte Bescheinigung Uber eine
Subventionsberechtigung oder tber sub-
ventionserhebliche Tatsachen gebraucht.

In besonders schweren Féllen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren. “Ein besonders schwerer Fall liegt in
der Regel vor, wenn der Tater

1. aus grobem Eigennutz oder unter Ver-
wendung nachgemachter oder verfalsch-
ter Belege fir sich oder einen anderen
eine nicht gerechtfertigte Subvention gro-
Ben Ausmalies erlangt,

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als
Amtstrager missbraucht oder

3. die Mithilfe eines Amtstragers ausnutzt,
der seine Befugnisse oder seine Stellung
missbraucht.

§ 263 Abs. 5 gilt entsprechend.

Wer in den Féallen des Absatzes 1 Nr.1 bis 3
leichtfertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

'Nach den Absitzen 1 und 4 wird nicht be-
straft, wer freiwillig verhindert, dass auf Grund
der Tat die Subvention gewahrt wird. Wird die
Subvention ohne Zutun des Taters nicht ge-
wabhrt, so wird er straflos, wenn er sich freiwil-
lig und ernsthaft bemiht, das Gewéahren der
Subvention zu verhindern.

(6)

@)

'Neben einer Freiheilsstrafe von mindestens
einem Jahr wegen einer Straftat nach den Ab-
satzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fahigkeit,
offentliche Amter zu bekleiden, und die Fahig-
keit, Rechte aus 6¢ffentlichen Wahlen zu erlan-
gen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). ’Gegen-
stande, auf die sich die Tat bezieht, kénnen
eingezogen werden; § 74 a ist anzuwenden.

'Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist

1. eine Leistung aus Offentlichen Mitteln
nach Bundes- oder Landesrecht an Be-
triebe oder Unternehmen, die wenigstens
zum Teil

a) ohne marktméaRige Gegenleistung
gewahrt wird und

b) der Forderung der Wirtschaft dienen
soll;

2. eine Leistung aus offentlichen Mitteln
nach dem Recht der Europaischen Ge-
meinschaften, die wenigstens zum Teil
ohne marktmaRige Gegenleistung ge-
wahrt wird.

’Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1
Nr. 1 ist auch das o6ffentliche Unternehmen.

®)

Subventionserheblich im Sinne des Absatzes
1 sind Tatsachen,

1. die durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes von dem Subventionsgeber als
subventionserheblich bezeichnet sind
oder

2. von denen die Bewilligung, Gewahrung,
Ruckforderung, Weitergewahrung oder
das Belassen einer Subvention oder ei-
nes Subventionsvorteils gesetzlich ab-
hangig ist.

2. Gesetz gegen missbrauchliche Inan-

@

@)

spruchnahme von  Subventionen
(Subventionsgesetz- SubvG) vom
29.07.1976 (BGBI I S. 2034, 2037)

§1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt, soweit Absatz 2 nichts an-
deres bestimmt, flr Leistungen, die Subventi-
onen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbu-
ches sind.

Fur Leistungen nach Landesrecht, die Sub-
ventionen im Sinne des § 264 des Strafge-
setzbuches sind, gelten die 88 2 bis 6, soweit
das Landesrecht dies bestimmt.



§2
Bezeichnung der subventionserheblichen
Tatsachen

(1) Die fur die Bewilligung einer Subvention zu-
sténdige Behdrde oder andere in das Subven-
tionsverfahren eingeschaltete Stelle oder Per-
son (Subventionsgeber) hat vor der Bewilli-
gung oder Gewahrung einer Subvention dem-
jenigen, der fir sich oder einen anderen eine
Subvention beantragt oder eine Subvention
oder einen Subventionsvorteil in Anspruch
nimmt (Subventionsnehmer}, die Tatsachen
als subventionserheblich im Sinne des § 264
des Strafgesetzbuches zu bezeichnen, die
nach

1. dem Subventionszweck,

2. den Rechtsvorschriften, Verwaltungsvor-
schriften und Richtlinien Uber die Subven-
tionsvergaben sowie

3. den sonstigen Vergabevoraussetzungen

fur die Bewilligung, Gewahrung, Rickforde-
rung, Weitergewahrung oder das Belassen ei-
ner Subvention oder eines Subventionsvorteils
erheblich sind.

(2) Ergeben sich aus den im Subventionsverfah-
ren gemachten Angaben oder aus sonstigen
Umstanden Zweifel, ob die beantragte oder in
Anspruch genommene Subvention oder der in
Anspruch genommene Subventionsvorteil mit
dem Subventionszweck oder den Vergabe-
voraussetzungen nach Absatz 1 Nr.2, 3 im
Einklang steht, so hat der Subventionsgeber
dem Subventionsnehmer die Tatsachen, de-
ren Aufklarung zur Beseitigung der Zweifel
notwendig erscheint, nachtraglich als subven-
tionserheblich im Sinne des 8§ 264 des Straf-
gesetzbuches zu bezeichnen.

§3
Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme
von Subventionen

(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem
Subventionsgeber unverziiglich alle Tatsa-
chen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewéh-
rung, Weitergewdhrung, Inanspruchnahme
oder dem Belassen der Subvention oder des
Subventionsvorteils entgegenstehen oder fur
die Ruckforderung der Subvention oder des
Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders
bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben
unberihrt.

(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleis-
tung, deren Verwendung durch Gesetz oder
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf
eine Subvention beschréankt ist, entgegen der
Verwendungsbeschrankung verwenden will,
hat dies rechtzeitig vorher dem Subventions-
geber anzuzeigen.

§4
Scheingeschéfte, Missbrauch von Gestaltungs-
maoglichkeiten

(1) Scheingeschéafte und Scheinhandlungen sind
fur die Bewilligung, Gewdahrung, Rickforde-
rung und Weitergewéhrung oder das Belassen
einer Subvention oder eines Subventionsvor-
teils unerheblich. Wird durch ein Scheinge-
schéft oder eine Scheinhandlung ein anderer
Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte

Sachverhalt fir die Bewilligung, Gewéhrung,
Ruckforderung, Weitergewahrung oder das
Belassen der Subvention oder des Subventi-
onsvorteils mafRgebend.

(2) Die Bewilligung oder Gewahrung einer Sub-
vention oder eines Subventionsvorteils ist
ausgeschlossen, wenn im Zusammenhang mit
einer beantragten Subvention ein Rechtsge-
schéft oder eine Handlung unter Missbrauch
von Gestaltungsmaoglichkeiten vorgenommen
wird. Ein Missbrauch liegt vor, wenn jemand
eine den gegebenen Tatsachen und Verhalt-
nissen unangemessene Gestaltungsmaglich-
keit benutzt, um eine Subvention oder einen
Subventionsvorteil fur sich oder einen anderen
in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, ob-
wohl dies dem Subventionszweck wider-
spricht. Dies ist namentlich dann anzuneh-
men, wenn die férmlichen Voraussetzungen
einer Subvention oder eines Subventionsvor-
teils in einer dem Subventionszweck wider-
sprechenden Weise kunstlich geschaffen wer-
den.

§5
Herausgabe von Subventionsvorteilen

(1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleis-
tung, deren Verwendung durch Gesetz oder
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf
eine Subvention beschrankt ist, entgegen der
Verwendungsbeschrankung verwendet und
dadurch einen Vorteil erlangt, hat diesen dem
Subventionsgeber herauszugeben.

(2) Fir den Umfang der Herausgabe gelten die
Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuches
Uber die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall
der Bereicherung kann sich der Herausgabe-
pflichtige nicht berufen, soweit er die Verwen-
dungsbeschrankung kannte oder infolge gro-
ber Fahrlassigkeit nicht kannte.

(3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur
Herausgabe bleiben unberihrt.

§6
Anzeige bei Verdacht eines Subventionsbetrugs

Gerichte und Behorden von Bund, Landern und
kommunalen Tragern der offentlichen Verwaltung
haben Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die
den Verdacht eines Subventionsbetrugs begriinden,
den Strafverfolgungsbehdérden mitzuteilen.

3. Gesetz Uber die Vergabe von Subventi-
onen nach Landesrecht
(Bayerisches Subventionsgesetz- Bay-
SubvG-, BayRS 453-1-W)

Art. 1
Fur Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen
im Sinn des § 264 des Strafgesetzbuchsl) sind, gel-
ten die 88 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbrauch-
liche Inanspruchnahme von Subventionen? vom 29.
Juli 1976 (BGBII S. 2037).

Art. 2
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977 in Kraft >

1) BGBI FN 450-2. 2) BGBI FN 453-18.1-2.  3) Betrifft
die urspriingliche Fassung vom 23. Dezember 1976 (GVBI S.
586)
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	Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
	Anforderung und Verwendung der Zuwendung
	1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
	1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Im Übrigen sind Überschreitungen zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.
	1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besserstellen als vergleichbare Staatsbedienstete; höhere Entgelte als nach dem TV-L sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.
	1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:
	1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,
	1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

	1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.
	1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

	2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
	2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung
	2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,
	2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung2 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen Land gefördert, wird Nr. 2.1.1 sinngemäß angewendet.

	2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 500 € ändern.

	3. Vergabe von Aufträgen
	3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 1.
	3.2 Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A) Abschnitt 1.
	3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unberührt.
	3.4 Die Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – Spätaussiedler, Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten, Verfolgte – (Bevorzugten-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung.
	3.5 Die Mittelstandsrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden Fassung.
	3.6 Die Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden Fassung.
	3.7 Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € beträgt, es sei denn, der Zuwendungsempfänger ist aus anderen Gründen verpflichtet, die Vergabebestimmungen zu beachten. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) Darlehen gewährt, kann dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden.

	4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
	4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen.
	4.2 Der Zuwendungsempfänger hat ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen beschaffte Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 € (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

	5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
	5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält,
	5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
	5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
	5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,
	5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck oder nicht mehr benötigt werden,
	5.6 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

	6. Nachweis der Verwendung
	6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung, VV Nr. 10.2, 10.3).
	6.1.1 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.
	6.1.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.
	6.1.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.
	6.1.4 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen.
	6.1.5 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind.
	6.1.6 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das gilt entsprechend für den Nachweis von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen.

	6.2 Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genügt eine Verwendungsbestätigung mit dem in Muster 4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen.
	6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Verträge – auch im Falle der Verwendungsbestätigung –, alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) sowie im Falle des Nachweises bzw. der Bestätigung der Verwendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach steuerlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.
	6.4 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise bzw. -bestätigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungsbestätigung nach Nr. 6.2 beizufügen.

	7. Prüfung der Verwendung
	7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.4 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.
	7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.
	7.3 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91 BayHO).

	8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
	8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist.
	8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
	8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
	8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,
	8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).

	8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwendungsempfänger
	8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder
	8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

	8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen.
	8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG).
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